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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1951

Norm

ABGB §166 Da

Rechtssatz

Die den unehelichen Vater nach § 166 ABGB tre0ende Verp1ichtung zur Verp1egung des Kindes ruht so lange und

insoferne, als die Verp1egung aus den eigenen Einkünften des Kindes oder ohne Absicht auf Entgelt von einem Dritten

bestritten wird und diese Einkünfte oder Leistungen nicht hinter dem Ausmaße dessen zurückbleiben, was der

uneheliche Vater nach seinem Vermögen hiefür aufzuwenden hätte (Judikat 16 neu).
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